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21. Wahlperiode 

HESSISCHER LANDTAG 

    

 

 

 

 Änderungsantrag 
11.02.2025 

HHA 

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Gesetz über  
die Feststellung des Haushaltsplans für das Land Hessen für das 
Haushaltsjahr 2025 (Haushaltsgesetz 2025)   
Drucksache 21/1378 

  
 
        
Inhalt des Antrags: Einstieg in die schrittweise Ausstattung mit digitalen Endgeräten ab Klasse 7 
 
Einzelplan  04 Hessisches Ministerium für Kultus, Bildung und Chancen  
 
D e r  L a n d t a g  w o l l e  b e s c h l i e ß e n :  
 
Zu Kapitel     04 59 Bezeichnung Schulen 

 Produktnr.         112           Bezeichnung Produktübergreifende Maßnahmen 
 
 

Veränderungen in Euro 2025 
 von um auf 

Produkterfolgsplan    

Nr. Bezeichnung 
   

7 Summe Erträge             0 

14 Summe Aufwendungen 385.313.200 10.000.000 395.313.200 

            
                  

            
                  

 
 

Liquidität    

Einnahmen 
                  

Ausgaben 382.132.900 10.000.000 392.132.900 

 
  

  Drucksache 21/1635 
     2. Lesung25 
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Weitere Änderungsbedarfe (Verpflichtungsermächtigungen, Stellen, Kennzahlen etc.) 
 
      
 
Inhaltliche Erläuterung/Begründung des Änderungsantrags 
 
Ab der Jahrgangsstufe 7 sollen schrittweise alle Schülerinnen und Schüler über ein vom Land bezuschusstes Miet-Kauf-
Modell mit einem digitalen Endgerät für die Schule ausgestattet werden. Der Eigenanteil soll bei 5 Euro im Monat bzw. 60 
Euro im Jahr über eine Vertragslaufzeit von drei Jahren liegen. Die restlichen Kosten trägt das Land. Nach Ende der 
Vertragslaufzeit geht das Endgerät in das Eigentum der Schülerinnen und Schüler über. Für bedürftige Schülerinnen und 
Schüler (rd. 20 Prozent) sollen kostenlose Leihgeräte zur Verfügung gestellt werden. Mit standardisierten Endgeräten wird 
einerseits die Möglichkeit geschaffen, neue softwaregestützte Diagnose- und Fördermöglichkeiten im Unterricht einzusetzen, 
andererseits werden berechtigte Bedenken, dass private digitale Endgeräte großes Ablenkungspotential besitzen, 
berücksichtigt. Begonnen wird zum Schuljahr 2025/2026 mit der Ausstattung der Jahrgangsstufe 7 in allen Schulformen. In 
den Folgejahren soll - dann in Unterstützung durch den Bund mit dem Digitalpakt 2.0 - schrittweise die Ausstattung aller 
weiteren Jahrgangsstufen der weiterführenden und beruflichen Schulen erfolgen.  
 
 
 
 
 

 

 
 
Wiesbaden, 11. Februar 2025 
 
Für die Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Der Fraktionsvorsitzende: 
 
 
 
 
Mathias Wagner (Taunus) 
 
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 


